
setzungen des § 823 I BGB erfüllt sein. Die Beschädigung des Mercedes ist eine kausale,
widerrechtliche Rechtsgutsverletzung. Ein Verschulden wäre nicht erforderlich: B haftet auch
für zufällige Schäden (§ 848 BGB), weil die Entziehung der Sache durch eine unerlaubte
Handlung erfolgte (Besitzentzug).

IV. Rechtsfolge

A hat gegen B einen Schadensersatzanspruch aus §§ 2029, 2025, 823 I BGB (§§ 249 ff. BGB).

Hinweis: Dass A ihren Anspruch neben §§ 2029, 2024 S. 1, 2023 I, 989 BGB auch auf § 2025 BGB
stützen kann, führt zu keiner weiterreichenden Haftung des B. Die besondere Haftungsverschärfung des
§ 2025 BGB gegenüber dem § 2024 BGB ergibt sich aus den §§ 848 ff. BGB. Die Zufallshaftung (§ 848
BGB) führt zu keiner weitergehenden Haftung, weil B die Verschlechterung ohnehin zu vertreten hat.
Die Verzinsungspflicht (§ 849 BGB) ist hier nicht einschlägig: Zu verzinsen sind nur diejenigen Beträge,
die den endgültigen – trotz Rückgabe und Reparatur verbleibenden – Verlust an Nutzbarkeit kompensie-
ren sollen (MüKoBGB/Wagner, 8. Aufl. 2020, § 849 Rn. 6).
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& SACHVERHALT

A begibt sich im Supermarkt zum Zeitschriftenregal und entnimmt der Auslage ein Exemplar
der Zeitschrift „Der Spiegel“ zum Preis von 5,30 EUR. Mit diesem Heft geht A zur Selbst-
bedienungskasse. Dort scannt er jedoch nicht den auf dem „Spiegel“ aufgedruckten Strichco-
de ein, sondern hält den zuvor aus der Tageszeitung „Göttinger Tageblatt“ ausgerissenen
Strichcode, den er in seinem Portemonnaie mit sich geführt hatte, unter das Lesegerät. Die
Kasse zeigt daraufhin den Preis für ein Exemplar des „Göttinger Tageblatts“ an. Sodann
verlässt er mit dem „Spiegel“ den Supermarkt, wobei er in einer Entfernung von ca. 10m
hinter den Selbstbedienungskassen den Servicepoint passieren muss, an dem der Supermarkt-
angestellte S bereitsteht, um bei etwaigen technischen Problemen an den Selbstbedienungs-
kassen zu helfen und die Vorgänge an den Selbstbedienungskassen zu überwachen, ohne
allerdings selbst in den Kassiervorgang eingebunden zu sein. S ging davon aus, dass A die mit
sich geführten Waren an der Selbstbedienungskasse ordnungsgemäß bezahlt hatte.

Als sich die finanziellen Verhältnisse des A zunehmend verschlechtern, will sich dieser von
seiner Arbeitgeberin, der G, seine lang erhoffte Gehaltserhöhung sichern. Zu diesem Zweck
folgt A tags darauf der G in ihrem Wagen mit seinem Pkw in die Stadt, wo diese – wie A
zutreffend weiß – die Wocheneinnahmen aus ihrem Betrieb zur Bank bringen will. G hält
jedoch auf der Fahrt vor einer Bäckerei und entfernt sich vom Wagen, wobei sie beim
Verlassen des Fahrzeugs die Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung betätigt, aller-
dings ohne zum Fahrzeug zurückzublicken. G geht davon aus, das Fahrzeug verriegelt zu
haben. Tatsächlich hatte A einige Stellplätze entfernt gehalten und mittels eines Störsenders
das Funksignal der Zentralverriegelung derart unterbrochen, dass die Zentralverriegelung gar
nicht erst aktiviert wurde und das Fahrzeug unverschlossen blieb. A ergreift die Gelegenheit,

* Der Autor Penkuhn ist Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig und war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehr-
stuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsvergleichung, Internationales Strafrecht und Völkerrecht (Prof. Dr. Dr. h. c. Kai
Ambos) an der Georg-August-Universität Göttingen. Der Autor Petersen ist wissenschaftliche Hilfskraft sowie Doktorand an
dem genannten Lehrstuhl. Die Klausur wurde im Wintersemester 2019/2020 an der Georg-August-Universität Göttingen im
Anschluss an die Vorlesung Strafrecht II zur Bearbeitung ausgegeben. Ihr liegen ein Beschluss des OLG Hamm (BeckRS 2013,
16642 = JA 2014, 155) und ein Beschluss des BGH (NStZ 2018, 212 = JA 2018, 229) zugrunde. Die Studierenden erzielten im
Durchschnitt 3,9 Punkte. Die Misserfolgsquote betrug 44,7%.
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entnimmt dem Handschuhfach aus dem unverschlossenen Wagen der G einen Umschlag mit
den Wocheneinnahmen in Höhe von 6.500 EUR und fährt mit seinem Wagen davon.

Bearbeitervermerk: In einem Gutachten, das auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen eingeht, ist die
Strafbarkeit des A nach dem StGB zu prüfen. Vorschriften außerhalb des StGB sowie die §§ 123, 267 ff.
und 303 ff. StGB bleiben außer Betracht. Etwaige erforderliche Strafanträge gelten als gestellt.

& LÖSUNG

A. ERSTER TATKOMPLEX: DAS GESCHEHEN IM SUPERMARKT

I. Strafbarkeit gem. § 263 I StGB

A könnte sich wegen Betrugs gem. § 263 I StGB strafbar gemacht haben, indem er den
ausgerissenen Strichcode aus dem „Göttinger Tageblatt“ unter das Lesegerät der Selbstbedie-
nungskasse hielt. Eine Strafbarkeit wegen Betruges scheitert indes an der erforderlichen Täu-
schungshandlung gegenüber einer anderen natürlichen Person (vgl. BGH NStZ 2005, 213;
Fischer, StGB, 67. Aufl. 2020, StGB § 263 Rn. 5).

II. Strafbarkeit gem. § 263 a I StGB

A könnte sich durch das genannte Verhalten wegen Computerbetrugs gem. § 263 a I StGB
strafbar gemacht haben.

1. Objektiver Tatbestand

a) Tatbestandliche Handlung

Hierfür müsste A eine der in § 263 a I StGB genannten Tatbestandshandlungen verwirklicht
haben. Eine „unrichtige Gestaltung des Programms“ (Var. 1) scheidet aus, da keine Ein-
wirkung auf die Programmgestaltung im Sinne eines Neuschreibens, Veränderns oder Lö-
schens von Programmen oder -teilen erfolgt ist (vgl. Fischer, 67. Aufl. 2020, StGB § 263 a
Rn. 6; Fahl NStZ 2014, 244 [245]). Fraglich ist, ob A unrichtige oder unvollständige Daten
(Var. 2 – Input-Manipulationen [Rengier, Strafrecht Besonderer Teil I, 22. Aufl. 2020, § 14
Rn. 11; Fischer, 67. Aufl. 2020, StGB § 263 a Rn. 7]) verwendet hat. Unrichtig sind Daten,
wenn sie mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmen und den Lebenssachverhalt daher un-
zutreffend wiedergeben, unvollständig hingegen, wenn sie den betreffenden Lebenssachver-
halt nicht hinreichend erkennen lassen (OLG Hamm BeckRS 2013, 16642 = JA 2014, 155;
Fischer, 67. Aufl. 2020, StGB § 263 a Rn. 7; Satzger/Schluckebier/Widmaier/Hilgendorf,
StGB, 4. Aufl. 2019, StGB § 263 a Rn. 6). Vorliegend hat A den Strichcode des „Göttinger
Tageblatts“ eingescannt. Die Kassenanzeige zeigte daraufhin den für das „Göttinger Ta-
geblatt“ korrekten Kaufpreis an (s. dazu OLG Hamm BeckRS 2013, 16642 = JA 2014, 155).
Es liegt folglich weder ein den Lebenssachverhalt nicht zutreffend wiedergebendes Gesche-
hen vor noch lassen sie diesen nicht hinreichend erkennen. Es liegt daher keine Verwendung
unrichtiger oder unvollständiger Daten vor.

In Betracht kommt dagegen die „unbefugte Verwendung von Daten“ (Var. 3). Daten sind
nach hM alle durch Zeichen oder kontinuierliche Funktionen automatisiert dargestellten
Informationen, die kodiert sind oder sich kodieren lassen (MüKoStGB/Mühlbauer, Münche-
ner Kommentar zum StGB, 3. Aufl. 2019, § 263 a Rn. 14; LK-StGB/Tiedemann, Leipziger
Kommentar zum StGB, 12. Aufl. 2012, § 263 a Rn. 21; Kindhäuser/Böse, Strafrecht Besonde-
rer Teil II, 11. Aufl. 2021, § 28 Rn. 8). Der aus dem Göttinger Tageblatt entrissene Strichcode
enthält in Form von Zeichen die Informationen über den Preis der Zeitung. Diese Informati-
on ist auch kodiert. Soweit eine bestehende Kodierung der Daten verlangt wird und damit
solche Informationen aus dem Tatbestand herausgefiltert werden, die zunächst erfassbar sind,
aber durch menschliches Handeln erst kodiert werden (bspw. die Eingabe einer PIN mittels
Tastatur), bedarf diese Frage hier keiner Entscheidung. Denn jedenfalls im Moment der
tatbestandlich geforderten Dateneingabe liegt eine Kodierung vor (s. dazu nur BGHSt 40, 331
[334] = NStZ 1995, 135 [136]; MüKoStGB/Mühlbauer, 3. Aufl. 2019, § 263 a Rn. 14; Fischer,
67. Aufl. 2020, StGB § 263 a Rn. 3 jeweils mwN). Daten im tatbestandlichen Sinne liegen
damit vor.

Umstritten ist weiterhin, wie im Rahmen der Verwendung der Daten der Begriff „unbefugt“
auszulegen ist. Nach einer Ansicht ist der Begriff dem Wortlaut entsprechend anhand eines
subjektiven Maßstabs weit auszulegen und ist bei jedem Handeln gegen den erkennbaren
Willen des Verfügungsberechtigten erfüllt (BGHSt 40, 331 [334] = NStZ 1995, 135 [136];

unrichtige Gestaltung des
Programms und
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